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In der Schweizer Hanfpolitik gibt es vier the-

matische Bereiche. In diesem Artikel und auf

den folgenden zwei Seiten fassen wir die

Entwicklungen der letzten Monate zusam-

men.

Cannabis-Pilotversuche
Die Beratungen zu den Cannabis-Pilotversu-

chen entwickeln sich immer mehr zu einer

absurden Geschichte. Seit 15 Jahren wird ja

bereits darüber geredet. Nun hat der Bun-

desrat endlich die dafür nötige BetmG-Än-

derung angestossen – und was tut die zu-

ständige Kommission für soziale Sicherheit

und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N)?

Anders als vom Bundesrat vorgesehen, will

die Kommission dafür «sorgen, dass die Ar-

beitgebenden beziehungsweise die Schulen

über die Teilnahme der Cannabiskonsumen-

ten an einer Studie informiert werden.» So

heisst es in ihrer Medienmitteilung vom 5.

Juli 2019.

Wir hatten ja bereits im LI84 auf die merk-

würdigen Formulierungen in den Unterlagen

des Bundesrates hingewiesen: Kontrolle,

Förderung der Abstinenz usw. Doch was die

Kommission zusätzlich fordert, ist wohl der

Todesstoss für diese Versuche. Wer will und

kann unter diesen Umständen noch mitma-

chen? (Eine Minderheit der Kommission

möchte sogar, dass die Teilnehmenden zwin-

gend den Führerschein abgeben müssen...)

Das alles ist ja schon ziemlich absurd.

Aber es kommt noch schlechter: Irgendwie

kamen sie auf den Jugendschutz zu spre-

chen (obwohl der Kreis der Studienteilneh-

menden explizit auf Erwachsene beschränkt

ist) und haben die Verwaltung beauftragt,

einen Bericht dazu zu schreiben. Bis dann

beraten sie die Vorlage nicht fertig. Damit

geht der parlamentarische Prozess halt ein-

fach nicht weiter. So kann man eine Vorlage,

ohne sie direkt abzulehnen, immer weiter

verzögern bzw. ad absurdum führen.

➡  Details auf parlament.ch, 19.021

Hanf raus aus dem BetmG
Ein eigenes Hanfgesetz wurde im Parlament

schon verschiedentlich gefordert, bisher oh -

ne Erfolg. Zurzeit hängig sind folgende Ge-

schäfte:

➡  Heinz Siegenthaler (BDP): «Gleichbe-

handlung von Cannabis und hochprozenti-

gem Alkohol», 18.3150

➡  Beat Flach (GLP): «Cannabis legalisieren

und Steuersubstrat für die AHV/IV generie-

ren», 18.4009

Beide Vorstösse sind im Nationalrat für die

Herbstsession 2019 «behandlungsreif».

Projekt Volksinitiative
Bis Redaktionsschluss gab es leider keine

neuen Infos zum Thema Volksinitiative.

Erleichterungen für Medizinalhanf
Die SGK-N-Motion «Ärztliche Abgabe von

Cannabis als Medikament an Chronisch-

kranke. Tiefere Gesundheitskosten und we-

niger Bürokratie» (➡ 18.3389) hatte der

Nationalrat ja bereits 2018 angenommen,

sie könnte nun in der Herbstsession 2019 im

Ständerat behandelt werden.

Parallel dazu hat der Bundesrat die Ver-

nehmlassung für einen erleichterten Um-

gang mit Hanf als Medizin gestartet. Unser

Artikel auf den nächsten Seiten beleuchtet

diese vorgeschlagene Revision des Betäu-

bungsmittelgesetzes (BetmG).

Die vier Bereiche der aktuellen

Schweizer Hanf-Politik

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190021
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183150
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184009
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183389
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Ausnahme oder übliches Medikament?
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat

viele Ausnahmebewilligungen für Cannabis-

medizin erteilt: Von 2012 bis 2018 waren es

über 12’000, davon 7’575 erstmalige sowie

4’500 Verlängerungen. 

Im Prinzip dürfte Hanfmedizin nur in Aus-

nahmefällen bewilligt werden. Hanf ist im

BetmG ja unter den verbotenen Stoffen auf-

geführt, die eigentlich einem umfassenden

Verkehrsverbot unterstehen (totale Prohibi-

tion). Erst seit 2011 wurde mit der damali-

gen BetmG-Revision eine Ausnahmenutzung

von Hanf in der Medizin ermöglicht (das ist

ein Widerspruch, klar, aber es war der erste

Schritt in Richtung medizinische Nutzung

von Cannabis in der Schweiz).

Die zahlreichen Fälle scheinen der Verwal-

tung Sorgen zu bereiten – aber nicht, weil

die Kranken nach wie vor nur mit Mühe und

hohen Kosten ihre Medizin erhalten, sondern

vielmehr, weil diese Anzahl keinen Ausnah-

mecharakter mehr habe. Nun brauche es

eine Gesetzesänderung, um weiterfahren zu

können.

Medizinalhanf wie Morphin
Wie gesagt: Die Bedürfnisse der Kranken

stehen nicht im Zentrum dieser Vorlage. Es

wird keine Möglichkeit für Selbsttherapie

bzw. Eigenanbau geben. Das bleibt wie bis-

her verboten, genauso wie der sonstige Um-

gang mit THC-haltigen Produkten.

Der vorliegende Vorschlag für eine BetmG-

Änderung will vor allem ein Herauslösen von

Cannabis als Medizin aus der Totalverbots-

kategorie im BetmG. Das ist das Herzstück

der Vorlage – also die Aufhebung des Ver-

kehrsverbotes. Damit wäre Hanf dann auf

derselben Stufe wie Morphin oder Kokain. So

könnte dieser dann ohne Ausnahmebewilli-

gung von ÄrztInnen verschrieben werden.

Hanf in zwei Kategorien
Aber: nicht jeglicher Hanf, sondern nur Hanf

zur medizinischen Verwendung. Das wäre

nun ein Novum im BetmG, dass etwas so

aufgeteilt würde (Kokain zum Beispiel ist

einfach in einer anderen Kategorie, ohne

Unterscheidung nach Medizin/nicht Medi-

zin). Damit verbleibt der nicht-medizinische

Hanf immer noch in dieser unsäglichen To-

talverbots-Kategorie...

Was bringt diese Teil-Aufhebung des Ver-

kehrsverbotes von Hanf überhaupt? Direkt

nicht viel. Es geht um die juristische Hinter-

grundebene: um das Öffnen einer Türe,

damit dann in den nächsten Jahren empfoh-

lene Verschreibungen festgelegt werden

können.

Nach dieser Gesetzesänderung müssten also

noch einige weitere Schritte erfolgen: In der

BetmVV-EDI könnte Medizinalhanf vom Ver-

zeichnis d ins Verzeichnis a verschoben wer-

den (von verboten zu kontrolliert). Ausser-

dem wäre nicht mehr das BAG zuständig,

sondern die Swissmedic, die dann die Auf-

sicht ausüben würde. Weiter würde auch das

Schweizerische Arzneibuch angepasst (Defi-

nition von Sicherheits- und Qualitätsanfor-

derungen für Cannabis in der Medizin).

Pharmaindustrie entwickelt(e) 
keine Medikamente
Am liebsten hätten das EDI/BAG und die

Swissmedic, wenn die Pharmaindustrie zum

Thema forschen und Medikamente entwi-

ckeln würde: Medikamente, die für konkrete

Ein zweiter Schritt zur Normali -

sierung von Hanf als Medizin

https://hanflegal.ch/
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Die medizinische Verwendung von Cannabis ist zurzeit nur in
bewilligten Ausnahmefällen legal. Nun liegen Änderungsvor-
schläge zur Vernehmlassung vor. Die Restriktionen sollen ge -
lockert werden, aber es gibt keinen Freipass für Kranke.

Indikationen kreiert und dafür auch in klini-

schen Studien doppelblind validiert wären

und dann von Swissmedic zugelassen wer-

den könnten. Doch dies geschieht einfach

nicht. Bisher gibt es ja nur ein «richtiges»

Cannabis-Medikament: Sativex (ein THC-

haltiger Spray für die Anwendung in der

Mundhöhle). Dieses kann schon heute ohne

Ausnahmebewilligung von ÄrztInnen ver-

schrieben werden, aber eben: nur in Fällen

von mittelschwerer bis schwerer Spastik bei

Multipler Sklerose.

Meistens werden Magistralrezepturen (Tink-

turen oder Öle mit standardisierten Gehal-

ten an THC) in Apotheken hergestellt und an

Kranke (natürlich nur mit Ausnahmebewilli-

gung) abgegeben. Das wird auch in Zukunft

so bleiben, solange weiterhin keine «norma-

len» Hanfmedikamente entwickelt werden.

Der grosse Vorteil wäre nun aber, dass dies

neu ohne Ausnahmebewilligungen gesche-

hen könnte.

Vom BAG zu den ÄrztInnen
Falls diese Gesetzesrevision erfolgreich sein

sollte, hätten die ÄrztInnen viel mehr zu

sagen: Sie müssten dann für Hanfverschrei-

bungen keine Ausnahmebewilligungen mehr

einholen. Dennoch könnten sie Hanf nicht

völlig frei verschreiben.

Im Gesetz stehen zwar keine rechtlichen

Einschränkungen für die Darreichungsfor-

men oder Zubereitungen. Trotzdem können

sie nicht irgendetwas verschreiben, sondern

es müssen alle Vorschriften für Medika-

mente eingehalten werden (standardisiert,

reproduzierbar, dosierbar und noch vieles

andere mehr).

Es gibt auch keinen Katalog im Gesetz, bei

welchen Beschwerden solcher Medizinalhanf

verschrieben werden darf (Indikationen).

Das ist ebenfalls kein Freipass für ÄrztInnen,

einfach allen Kranken Hanf zu verschreiben,

denn sie müssen sich an ihre Sorgfaltspflicht

halten. Das BAG, die Kantone und die ärztli-

chen Fachgesellschaften sollen über die Zeit

Behandlungsempfehlungen entwickeln. Das

ergäbe dann wohl eine Liste mit den zulässi-

gen Indikationen sowie den dafür empfohle-

nen Zubereitungen und Dosierungen.

Da die ÄrztInnen durch die jeweiligen Kan-

tonsärztInnen kontrolliert werden, könnte es

durchaus auch regionale Unterschiede bei

der Verschreibung geben. Weiter könnten

und würden sich wohl nach wie vor sehr viele

ÄrztInnen weigern, Hanf zu verschreiben.

Es wird wohl nur für wenige 
Kranke einfacher werden
Sehr häufig rauchen Kranke Hanf, weil das

die schnellste Wirkung garantiert. Auch das

Verdampfen ist beliebt. Die orale Aufnahme

in Tropfenform ist langsamer. Rauchen ist je-

doch für das BAG keine medizinische Anwen-

dung, immerhin wird das Verdampfen nicht

für alle Zeiten ausgeschlossen (und allfällige

Hanfzubereitungen dafür wären von der Ta-

bakbesteuerung ausgenommen).

Die Krankenkassen müssten die Kosten auch

in Zukunft nicht übernehmen (weil die Wirk-

samkeit halt nicht nachgewiesen sei). Im-

merhin soll es dafür ein Evaluationsprojekt

geben.

Zeitplan
Die Vernehmlassung läuft bis 17.10.19, dann

überlegt sich der Bundesrat, wie er den Vor-

schlag definitiv vors Parlament bringen will.


